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§/Artikel/Anlage 

§ 48 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1997 

Außerkrafttretensdatum 

25.05.2022 

Abkürzung 

MPG 

Index 

82/02 Gesundheitsrecht allgemein 

Beachte 

Hinsichtlich Medizinprodukte mit Ablauf des 30.6.2021 außer Kraft getreten (vgl. § 82 Abs. 1, BGBl. I 
Nr. 122/2021). 

Text 

§ 48. Der Sponsor hat für den Fall, daß der Sponsor nicht gleichzeitig der klinische Prüfer ist, zu 
klären, ob der klinische Prüfer eine ausreichende Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung hat, 
erforderlichenfalls dem klinischen Prüfer aus der mit der klinischen Prüfung verbundenen 
Gefahrenerhöhung erwachsende Mehrkosten für eigene Versicherungen angemessen zu ersetzen oder auf 
eigene Rechnung geeignete Versicherungen zugunsten des klinischen Prüfers abzuschließen. 

Schlagworte 

Haftpflichtversicherung 

Zuletzt aktualisiert am 

02.07.2021 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 2 

Gesetzesnummer 

10011003 

Dokumentnummer 

NOR12140171 

alte Dokumentnummer 

N8199659076J 


